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RS OGH 1936/3/24 1Ob119/36
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.03.1936

Norm

ABGB §1443

Rechtssatz

Die Vorschrift des § 1443 ABGB bezieht sich nur auf die Aufrechnung von Gegenforderungen aus einem anderen

Grunde, nicht auf Einwendungen aus demselben Rechtsgrunde (zB Einwendung der Lohnminderung infolge

mangelhafter Ausführung des Werkes). Derartigen Einwendungen kann aber der Übernehmer der Forderung

entgegensetzen, daß er die Einwendungen früher nicht gekannt habe und sie auch aus einer bücherlichen Eintragung

und der ihr zugrunde liegenden Urkunde nicht zu entnehmen vermochte.
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